
Kfz-Vollkaskoversicherung – Rundumschutz auch trotz 
Schufa 

Die umfangreichste und damit wohl beste Autoversicherung ist die Vollkaskoversicherung. Sie
hat den Vorteil, dass sie nicht allein die Haftpflicht- und Teilkaskoversicherung inkludiert, son-
dern die Inhalte der Teilkasko noch deutlich erweitert. Zugleich zahlt sie bei einem verschulde-
ten Unfall die Schäden am eigenen Fahrzeug. So lässt sich natürlich das meiste aus einer Auto-
versicherung herausholen. Doch ist der Schutz für jeden geeignet? Dieser Artikel schaut sich
das einmal an. 

Jetzt mehr erfahren und KFZ-Versicherungen vergleichen auf:

Vollkaskoschutz: Lohnt er sich für mich? 

Diese Frage muss natürlich jeder für sich beantworten. Ganz günstig ist der Rundumschutz
nicht, weshalb ein Vergleich der Vollkaskoversicherungen unumgänglich ist. Zumeist wird die
Vollkaskoversicherung in den folgenden Fällen empfohlen oder gar vorausgesetzt: 

 Neuwagen – ein Neuwagen wird vollkaskoversichert. Das liegt schon daran, dass die
Mehrheit der Wagen finanziert wird und die Finanzierungsverträge eine Vollkaskoversi-
cherung vorschreiben. 

 Gebrauchtwagen – Autos mit einem Alter von unter fünf Jahren sollten vollkaskoversi-
chert sein. Dasselbe gilt für wertige Fahrzeuge im mittleren Alter. Ob ein Auto nun wert-
voll ist, muss selbstständig entschieden werden. E-Autos werden aufgrund ihres hohen
Wertes stets in der Vollkasko versichert. 

 Sonderfälle – Oldtimer und besonders aufwendig restaurierte oder modernisierte Fahr-
zeuge werden im Regelfall auch in der Vollkasko versichert, doch stehen dafür andere
Versicherungen zur Verfügung. 

Der Vollkaskoschutz ist auf dem Papier ein Rundumschutz. Dennoch ist es wenig ratsam, jede
Beule seiner Versicherung zu melden. Wie an anderer Stelle bei uns geschildert, kann eine Au-
toversicherung den Vertrag nach der Regulierung kündigen. Wird die Vollkaskoversicherung
ständig in Anspruch genommen, ist eine Vertragsverlängerung zumindest wenig wahrschein-
lich. Zugleich bedeutet dieser Fall, dass andere Versicherer die Vollkaskoversicherung dem Hal-
ter nicht mehr oder nur zu hohen Preisen anbieten. 

Wann kommt die Vollkasko für Schäden auf? 

Normale Unfallgeschehen und Inhalte der Teilkaskoversicherung werden ohnehin abgegolten,
daher wird auf diese Fakten nicht mehr eingegangen. Viel wichtiger sind die Leistungen, die di-
rekt das versicherte Fahrzeug betreffen. Denn die Vollkasko ist die einzige Versicherung, die
auch Schäden am versicherten Fahrzeug übernimmt, selbst dann, wenn der Versicherungsneh-
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mer einen Verkehrsunfall verursacht hat. Weitere Leistungen, die über die Teilkasko hinausge-
hen sind: 

 Vandalismus – die Vollkaskoversicherung kommt für Vandalismusschäden auf.  Zer-
kratzen ein paar Jugendliche den Wagen oder trampeln Fußballfans auf ihm herum, so
trägt die Versicherung die Kosten. Sollte man selbst in einen Unfall verwickelt sein und
der Unfallgegner begeht Fahrerflucht, kommt die Vollkaskoversicherung ebenfalls für die
Schadensbeseitigung auf. 

 Erweiterte Teilkasko – die in der Teilkasko enthaltenen Leistungen sind in der Voll-
kasko enthalten. Allerdings gilt hier meist die erweiterte Form. Tierunfälle werden somit
auch mit Nutztieren übernommen, nicht nur mit Haarwild. Auch der erweiterte Marder-
schutz ist mit drin. 

Kommt die Vollkasko stets für Kosten auf? 

Ob es Ausnahmen oder Ausschlüsse gibt, legt letztendlich der Versicherungsvertrag fest. Einige
generelle Ausschlüsse sind aber an der Tagesordnung. 

 Reifenschäden 

Platzt der Reifen oder steht der Wagen morgens mit einem Plattfuß in der Garage, so trägt die-
se Kosten die Vollkasko nicht. Nur, wenn ein Reifenplatzer zu Folgeschäden bei anderen Ver-
kehrsteilnehmern führen, greift der Vollkaskoschutz. 

 Unwetter und eigenes Verhalten 

Sollte das Verhalten des Fahrers während eines Unwetters dazu führen, dass ein Schaden am
versicherten Fahrzeug geschieht, kommt die Vollkaskoversicherung nicht für die Kosten auf.
Kosten von Unfallbeteiligten werden natürlich trotzdem übernommen. Beispiele könnten sein,
dass  der  Versicherungsnehmer mitten im Orkan das  Fahrzeug in  einem Wald  abstellt  und
parkt. Auch rasantes und nicht der Situation angepasstes Fahren bei bekannt vorherrschendem
Glatteis führt zum Ausschluss. 

Wie reguliert die Vollkasko den Schaden? 

Die Abwicklung der typischen Haftpflichtschäden läuft wie bei anderen Autoversicherung. Das
Schadensbild bestimmt die Kosten. 

Bei Schäden am versicherten Fahrzeug indes wird anders gehandelt. Sicher, normale Teilkas-
koschäden wie Glasbruch werden normal abgerechnet. Anders verhält es sich mit den Geldern,
die bei einem Totalschaden am eigenen Fahrzeug gezahlt werden.  Hier kommt es auf das Alter
des Fahrzeugs an und des Restwerts. Je nach Vertrag übernimmt die Vollkaskoversicherung für
24 Monate den Neuwert des Fahrzeugs bei einem Neuwagen. Andere Versicherungen nutzen
die Neuwertentschädigung nur für die Dauer eines  Jahres. Bei Gebrauchtwagen kann ein ähn-
licher Schutz genutzt werden, dann gilt der Kaufpreis für eine feste Zeit als Maßgabe. Ist das
nicht der Fall, wird der Zeitwert des Wagens als Richtwert genommen. 



Schadensbild, Wert des Fahrzeugs und zuletzt die zu leistende Selbstbeteiligung bestimmen
also gemeinsam die Regulierungssumme. Auch im Fall eines Totalschadens ist die Selbstbeteili-
gung mit im Spiel. 

Vollkaskoschutz: Auf was muss ich achten? 

Wie jede Autoversicherung, sollte die Vollkasko stets im Vorfeld mit anderen Angeboten vergli-
chen werden.  Unser Vergleichsrechner unterstützt  Autobesitzer dabei  und ermöglicht  einen
simplen und schnellen Versicherungsvergleich. Dennoch kommt es auch auf den Vertrag an,
der unbedingt die folgenden Punkte enthalten sollte: 

 Folgeschäden von Marderbissen 

Im normalen Tarif sind oft nur die reinen Marderbisse enthalten. Sprich: Der Marder kaut ein
Kabel an. Der Austausch des zerbissenen Kabels wird nun übernommen. 

Allerdings sind Marder durchaus tückisch und knabbern nicht stets die Kabel und Schläuche an,
die sogleich zu einem Ausfall führen. Etliche Fahrzeuge fahren noch einige Zeit nach einem
Marderbiss, was wiederum zu Folgeschäden führen kann. Übernimmt die Vollkasko auch die
Folgeschäden, die im Zusammenhang mit dem Marderbiss auftreten, ist der Fahrer gut ge-
schützt. 

 Erweiterung der Wildunfälle

In der Teilkasko sind ohne Zusatzschutz nur Zusammenstöße mit  Haarwild inkludiert. Auch ei-
nige Vollkaskoversicherungen gehen diesen Weg. Allerdings kann und sollte der Schutz erwei-
tert werden. Insbesondere in ländlichen Gebieten ist die Gefahr groß, dass nicht ein Wild-
schein, sondern ein Rind auf der Straße auftaucht. In Stadtgebieten hingegen werden bei der
Erweiterung auch Zusammenstöße mit Hunden oder Katzen getragen. 

 Verzicht auf die Einrede bei grober Fahrlässigkeit 

Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ist der Verzicht enthalten, so übernimmt die Vollkasko auch
dann die Schäden, wenn sich der Autofahrer grob fahrlässig verhalten hat. Ansonsten könnten
Versicherer beim Überfahren der roten Ampel ihre Zahlungspflicht ablehnen. Nicht in den Pas-
sus inkludiert ist stets grob gesetzeswidriges Verhalten. Die Schäden am eigenen Auto werden
also nicht bezahlt, wenn der Fahrer volltrunken hinters Steuer gestiegen ist. 

Das Thema der groben Fahrlässigkeit verwirrt viele Kaskointeressenten. Ruhen die Versiche-
rungsleistungen insgesamt, wenn eine Einrede zulässig ist? Nein, natürlich nicht. Es geht rein
um die Vollkaskoleistungen, also Schadensregulierungen am versicherten Fahrzeug. Wer voll-
trunken einen Unfall baut, wird trotzdem auf die Haftpflichtinhalte seiner Vollkasko vertrauen
können. 

Weniger Ausgaben sind besser: Sparen bei der Vollkasko

Der Rundumschutz ist schon das teuerste, was man sich versicherungstechnisch im Autobe-
reich leisten kann. Dafür wird natürlich auch viel geboten. Dennoch bedeutet ein Rundum-
schutz nicht, dass zu viel Geld ausgegeben werden sollte. Das Vergleichen der Vollkaskoversi-
cherungen ist immer der erste Schritt, über einige Optionen lässt sich zugleich Geld einsparen:



 Werkstattbindung – die Verträge, die Versicherungen mit ausgewählten Werkstätten
machen, sind weitaus kostengünstiger für Versicherer. Daher werden Versicherungsneh-
mer mit niedrigeren Beiträgen belohnt, wenn sie sich für die Werkstattbindung ent-
scheiden. Wichtig ist, zuvor zu prüfen, welche Werkstätten überhaupt infrage kommen
und wo diese liegen. Es hat wenig Sinn, erst ans andere Ende der Stadt zu fahren, nur
weil dort die von der Versicherung genutzte Werkstatt liegt. 

 Selbstbeteiligung – sie ist  normal bei  Autoversicherungen. Der vereinbarte Betrag
muss im Schadensfall stets selbst entrichtet werden, weshalb die Höhe eine wichtige
Rolle  spielt.  Sicherlich  sind  Vollkaskoversicherungen  mit  einer  Selbstbeteiligung  von
1.500 Euro günstig,  doch kann dieser  Betrag mühelos und prompt bezahlt  werden,
wenn es zu einem Schaden kommt? Wie hoch die Selbstbeteiligung ausfallen kann, ent-
scheidet  letztendlich  also  die  eigene  Geldbörse.  Gängig  bei  Vollkaskoversicherungen
sind Eigenbeteiligungen zwischen 500 – 750 Euro. 

Jahreszahlung – wer die Vollkasko für ein Jahr im Voraus zahlt, erhält einen kräftigen Rabatt.
Ein wenig geringer fällt dieser bei der halbjährlichen Zahlung aus. Teuer hingegen sind auf-
grund des Verwaltungsaufwands monatliche und quartalsweise Zahlweisen. Tipp: Ist die Schu-
fa schlecht, so sorgt die Jahreszahlung nahezu immer dazu, dass der gewünschte Vertrag zu-
stande kommt. Ein Zahlungsverzug ist schließlich ausgeschlossen. 

Vergleichen und trotz Schufa den Vollkaskoschutz genießen

Wir bieten auf unserer Seite einen unkomplizierten Kfz-Versicherungsvergleich, mit dem die
Vollkaskoversicherung im Handumdrehen gefunden werden kann. Auch mit Einträgen in der
Schufa sollte bei Bedarf der Vergleich genutzt werden. Aus Erfahrung wissen wir, dass Einträge
in der Schufa mitnichten den Vollkaskoschutz ausschließen. Gerade bei finanzierten Neuwagen
spielt das Auto an sich dem Fahrer übrigens den Ball zu. Denn wer einen Wagen finanzieren
kann und somit einen Kredit erhält, dem kann die Versicherung kaum den Vollkaskoschutz
verwehren. 
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